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Wer zu Fuss geht, tut etwas für sein Wohlbefinden und sei-

ne Gesundheit. Doch ein kurzer unachtsamer Moment kann 

das Leben verändern – der kurze Moment, wenn man eine 

Strasse überqueren will. Der typische schwere Auto-Fuss-

gänger-Unfall ereignet sich auf gerader, übersichtlicher  

Strecke und kann mit einfachen Tipps verhindert werden. Der 

Fussgängerstreifen ist keine Sicherheitsgarantie. Vortritts- 

berechtigt zu sein bedeutet nicht, dass man geschützt ist. 

Tipps für Fussgängerinnen und Fussgänger
• Machen Sie sich durch  helle Kleidung und Reflektoren 

sichtbar.

• Lassen Sie sich nicht durch elektronische Geräte, wie 

das Handy, ablenken.

• Halten Sie am Fussgängerstreifen an, um den Verkehr auf 

beide Seiten hin zu beobachten. Betreten Sie den Fussgän-

gerstreifen nie überraschend.

• Achtung : Die zweite Fahrbahnhälfte ist genauso gefährlich 

wie die erste.

• Vorsicht vor unaufmerksamen Automobilisten. Wenn Sie 

das Fahrzeug sehen, heisst das nicht, dass umgekehrt 

auch Sie gesehen werden.

• Im Zweifelsfall : Warten Sie bis die Räder still stehen. 

• Beobachten Sie auch bei grünen Ampeln den Verkehr von 

links und rechts. 

• Diese Tipps helfen Ihnen auch beim Überqueren einer 

Strasse ohne Fussgängerstreifen. 

• Seien Sie ein gutes Vorbild für Kinder. 

Die drei wichtigsten Tipps
• Betreten Sie den Fussgängerstreifen nie überraschend.

• Stellen Sie vor dem Betreten den Blickkontakt mit den Fahr-

zeuglenkenden her.

• Tragen sie helle und reflektierende Kleidung, damit Sie 

wahrgenommen werden.

Merkblatt: Sicher zu Fuss unterwegs


